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Erwägungen

E. 1
A.________,

Beschwerdeführer,

E. 2
Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt, wobei für die Rüge der
Verletzung von Grundrechten und die Anfechtung des Sachverhalts qualifizierte
Begründungsanforderungen gelten (vgl. Art. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG ).

Die Privatklägerschaft ist nach Art. 81 Abs. 1 lit. a und b Ziff. 5 BGG zur Beschwerde in
Strafsachen berechtigt, wenn sie vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine
Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat und wenn sich der angefochtene Entscheid auf die
Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann. Sie hat vor Bundesgericht darzulegen,
dass die Legitimationsvoraussetzungen erfüllt sind und unter Vorbehalt klarer,
zweifelsfreier Fälle insbesondere zu erläutern, weshalb und inwiefern sich der angefochtene
Entscheid im Ergebnis und aufgrund der Begründung negativ auf welche Zivilansprüche
auswirken kann ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ). Das Bundesgericht stellt an die Begründung
strenge Anforderungen, andernfalls es auf die Beschwerde nicht eintritt ( BGE 141 IV 1 E.
1.1 mit Hinweisen).

E. 3
Die Beschwerdeführerin hat sich am vorinstanzlichen Verfahren weder als Partei noch als
Nebenpartei beteiligt. Dass sie zu Unrecht keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hätte,
macht sie vor Bundesgericht nicht geltend. Sie ist daher schon deshalb nicht zur
Beschwerde in Strafsachen legitimiert.

Der Beschwerdeführer, welcher am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat, befasst
sich vor Bundesgericht nicht mit seiner Beschwerdelegitimation als Privatkläger. Er legt
nicht dar, dass und welche Zivilansprüche ihm gegen die beschuldigte Genossenschaft
zustehen könnten. Dies ist auch nicht ohne Weiteres ersichtlich. Der Beschwerdeführer
zeigt namentlich nicht auf, inwiefern ihm konkret ein Vermögensschaden entstanden sein
könnte. Eine Genugtuung nach Art. 49 OR ist zudem nur geschuldet, sofern die Schwere
einer Persönlichkeitsverletzung dies rechtfertigt, was vorliegend ebenfalls weder dargetan
noch offensichtlich ist. Mangels einer auch nur rudimentären Begründung ist davon
auszugehen, dass auch der Beschwerdeführer zum vorliegenden Rechtsmittel nicht
legitimiert ist.

Überdies genügt die Beschwerde den Begründungsanforderungen nicht. Eine
Auseinandersetzung mit den Erwägungen der Vorinstanz fehlt. Aus der Beschwerde ergibt



sich mithin nicht, inwiefern das Strafverfahren zu Unrecht nicht an die Hand genommen
worden sein soll und die Vorinstanz mit ihrem Beschluss geltendes Recht im Sinne von Art.
95 BGG verletzt haben könnte. Soweit vor Bundesgericht in der Beschwerde unter dem
Aspekt des rechtlichen Gehörs und dem Grundsatz der Verfahrensfairness vorgebracht
wird, die kantonalen Gerichte hätten ihnen bis heute kein einziges Mal einen rechtlichen
Beistand gewährt, wird verkannt, dass die unentgeltliche Rechtspflege die Bestellung eines
Rechtsbeistands umfasst (vgl. Art. 136 Abs. 2 StPO ) und die Vorinstanz das Gesuch um
unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit abgewiesen hat. Zur vorinstanzlichen
Einschätzung der kantonalen Beschwerde als aussichtlos lässt sich der Beschwerde nichts
entnehmen. Auf die Beschwerde kann mangels Legitimation und mangels tauglicher
Begründung im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht eingetreten werden.

E. 4
Im Zusammenhang mit dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nach Art. 64 BGG ist
festzuhalten, dass die Beigabe eines (unentgeltlichen) Rechtsanwalts schon deshalb ausser
Betracht fällt, weil die Beschwerdeeingabe erst unmittelbar vor Ablauf der Beschwerdefrist
( Art. 100 Abs. 1 BGG ) eingereicht wurde und allfällige Begründungsmängel in der
Beschwerdeschrift daher von vornherein nicht mehr rechtzeitig hätten behoben werden
können. Ausnahmsweise kann vorliegend von einer Kostenauflage abgesehen werden (Art.
66 Abs. 1 zweiter Satz BGG). Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung wird damit
gegenstandslos. Mit dem Entscheid in der Sache wird auch das Gesuch um aufschiebende
Wirkung gegenstandslos.
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